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RS OGH 1998/4/15 3Ob88/98g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1998

Norm

EO §213 III

EO §213 V

EO §234

Rechtssatz

G e m ä ß § 234 EO sind zum Rekurs die zur Verteilungstagsatzung Erschienenen nur im Umfange ihres

Widerspruchsrechtes befugt. Überdies steht ihnen der Rekurs nicht zu, wenn sie trotz Anwesenheit keine

Einwendungen gegen Rang, Höhe und Bestand der Forderungen bevorrangter Gläubiger erhoben haben.
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